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Vertragsärzte und Vertragspsychothera-
peuten unterliegen den Anforderungen
ihrer Berufskammern, die unter anderem
die regelmäßige Fortbildung als eine Säu-
le zur Sicherstellung einer qualitativ
hochwertigen Berufsausübung vorsehen.
Diese Anforderungen sind fester Be-
standteil der Berufsordnung für Ärzte
und Psychotherapeuten.

Mit der jüngsten Gesundheitsreform
wurde diese bislang ausschließlich be-
rufsrechtlich definierte Anforderung für
diejenigen Ärzte und Psychotherapeu-
ten, die für die Gesetzliche Krankenversi-
cherung tätig werden,auch im Sozialrecht
in Form der verpflichtenden Dokumenta-
tion der Fortbildungsaktivitäten veran-
kert. Für Vertragsärzte und Vertragspsy-
chotherapeuten bedeutet dies, dass ein
Nachweis dieser Fortbildung gegenüber
der jeweils zuständigen Kassenärztlichen
Vereinigung geführt werden muss. Erst-
malig wird dies nach Ablauf einer Fünf-

jahresfrist im Sommer 2009 der Fall sein.
Zur Regelung des Verfahrens hat die
Kassenärztliche Bundesvereinigung un-
ter Zustimmung der Bundesärztekam-
mer sowie der Bundespsychotherapeu-
tenkammer die in diesem Blatt veröffent-
lichte Fortbildungsregelung verabschie-
det. Sie tritt rückwirkend zum 1. 7. 2004
in Kraft und klärt den Nachweis des Ver-
tragsarztes und Vertragspsychotherapeu-
ten gegenüber der Kassenärztlichen Ver-
einigung. Grundlage des Nachweises ist
das Fortbildungszertifikat der Lan-
desärztekammern. Für den Erhalt des
Fortbildungszertifikats müssen in einem
Zeitraum von 5 Jahren 250 Fortbildungs-
einheiten in verschiedenen Kategorien
absolviert werden. Hierzu gehören Fort-
bildungsveranstaltungen im klassischen
Sinne genauso wie die Teilnahme an mo-
derierten Qualitätszirkeln sowie neuer-
dings die interaktive Fortbildung und
Workshops. Näheres hierzu regelt die

(Muster-)Satzungsregelung Fortbildung
und Fortbildungszertifikat, die vom 107.
Deutschen Ärztetag 2004 in Bremen ver-
abschiedet wurde.

Um mögliche Engpässe gegen Ende
des am 30. 6. 2009 auslaufenden ersten
Fünfjahreszeitraums zu vermeiden, bietet
es sich an, durch die jeweilige Ärztekam-
mer anerkannte Fortbildungen kontinu-
ierlich von Anfang an wahrzunehmen
und die gesammelten Bescheinigungen
aufzubewahren. Darüber hinaus wird in
Kürze die Möglichkeit bestehen, bei den
Landesärztekammern ein Fortbildungs-
punktekonto zu führen. So können die
Fortbildungspunkte kontinuierlich auf
das Konto gutgeschrieben werden. Der
Vorteil: der Arzt hat von Beginn des
Fünfjahreszeitraums an eine Übersicht
über den Punktestand, mögliche Fragen
zum Umfang und Inhalt der Fortbil-
dungsmaßnahme können direkt geklärt
werden. Somit besteht auch für Ver-
tragsärzte und Vertragspsychotherapeu-
ten von Anfang an Sicherheit über den in-
dividuellen Fortbildungspunktestand. Je
nach Bundesland existieren schon heute
verschiedene Kooperationen zwischen
Kassenärztlicher Vereinigung und Lan-
desärztekammer, die die Übermittlung
der erworbenen Fortbildungspunkte an
die zuständige KV erleichtern. �
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Mitteilungen

Fortbildungsverpflichtung für Vertragsärzte und
Vertragspsychotherapeuten nach § 95d SGB V

Der Vorstand der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung hat auf der Grundlage
von § 95d Abs. 6 SGB V in seiner Sitzung
am 16. September 2004 die nachstehende
Regelung beschlossen:

Abschnitt I der nachstehenden Rege-
lung ist im Einvernehmen mit der Bun-
desärztekammer und der Bundespsycho-
therapeutenkammer beschlossen worden
(§ 95d Abs. 6 Satz 1 SGB V).

I. Umfang der Fortbildungsverpflichtung

§ 1
Angemessener Umfang der 
Fortbildungsverpflichtung

(1) Vertragsärzte und Vertragspsycho-
therapeuten, welche vor dem 30. Juni

2004 zugelassen waren, genügen ihrer
Fortbildungsverpflichtung nach § 95d
Abs. 1 SGB V, wenn sie innerhalb des im
Gesetz vorgesehenen Fünfjahreszeit-
raums vom 1. Juli 2004 bis spätestens 30.
Juni 2009 eine Fortbildung nach Maßgabe
der Absätze 2 und 3 durch ein Fortbil-
dungszertifikat der Ärztekammer oder
Psychotherapeutenkammer nachweisen.

(2) Das Fortbildungszertifikat muss
den Musterregelungen der Bundesärzte-
kammer oder Bundespsychotherapeu-
tenkammer für ein Fortbildungszertifikat
entsprechen.

(3) Innerhalb des gesetzlich vorge-
schriebenen Fünfjahreszeitraums sind
insgesamt mindestens 250 Fortbildungs-
punkte nachzuweisen. Die Kassenärztli-
chen Vereinigungen können mit den
Kammern auf Landesebene Vereinba-

rungen über die Prüfung, Bewertung und
Verwaltung der Fortbildungspunkte –
auch wenn sie über andere Fortbildungs-
nachweise oder sonstige Nachweise ge-
mäß § 3 nachgewiesen werden – treffen.

(4) Für Vertragsärzte oder Vertrags-
psychotherapeuten, welche ab dem 1. Juli
2004 zugelassen werden, beginnt der
Fünfjahreszeitraum mit dem Zeitpunkt
des Beginns der Aufnahme der ver-
tragsärztlichen Tätigkeit.

(5) Für ermächtigte Ärzte und Psycho-
therapeuten sowie für angestellte Ärzte
und Psychotherapeuten nach § 32b Ärz-
te-ZV, § 95 Abs. 1 Satz 2 SGB V und § 311
Abs. 2 SGB V gelten die Absätze 1 bis 3
entsprechend mit der Maßgabe, dass ab
einer Gesamtdauer von Ermächtigungen
oder Anstellungen von fünf Jahren und
einer zeitlich entsprechenden vertrags-
ärztlichen oder vertragspsychotherapeu-
tischen Tätigkeit der Nachweis über die
Fortbildung für den zurückliegenden
fünfjährigen Gesamtzeitraum zu führen
ist. Der Nachweis der entsprechenden
Fortbildung ist unter Berücksichtigung
der gesetzlich geregelten Nachfrist ge-
mäß § 95d Abs. 3 Satz 5 SGB V Voraus-
setzung der Verlängerung einer befriste-
ten Ermächtigung und der Neuerteilung
einer Genehmigung bei Anstellung in ei-
ner anderen Praxis.
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(6) Verzichtet ein Vertragsarzt oder
ein Vertragspsychotherapeut auf seine
Zulassung und beantragt diese zu einem
späteren Zeitpunkt erneut, so wird der
Fünfjahreszeitraum für die Zeit der
Nichtausübung der vertragsärztlichen
Tätigkeit unterbrochen.

(7) Verzichtet ein Vertragsarzt oder
ein Vertragspsychotherapeut vor Ablauf
des Fünfjahreszeitraums auf seine Zulas-
sung, wird ihm auf seinen schriftlichen
Antrag hin die Anerkennung bereits ab-
geleisteter Fortbildungen bescheinigt.

(8) Absätze 6 und 7 gelten für ermäch-
tigte und angestellte Ärzte und Psycho-
therapeuten entsprechend.

II. Nachweis der Fortbildung

§ 2
Nachweis der Fortbildung

(1) Die Fortbildung nach § 1 ist ohne
Prüfung durch die Kassenärztliche Verei-
nigung nachgewiesen, wenn der Ver-
tragsarzt oder der Vertragspsychothera-
peut die Fortbildung durch ein Fortbil-
dungszertifikat der Ärztekammer oder
der Psychotherapeutenkammer nach-
weist.

(2) Kann der Nachweis durch ein sol-
ches Fortbildungszertifikat nicht geführt
werden, gilt § 3.

§ 3
Andere Fortbildungsnachweise

(1) Stellt eine Berufskammer, welche
für den Arzt oder Psychologischen Psy-
chotherapeuten/Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten zuständig ist,
Fortbildungszertifikate nicht aus, so kann
der Vertragsarzt oder der Vertragspsy-
chotherapeut seine Fortbildung, welche
ihm nach § 95d Abs. 1 SGB V obliegt, für
den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum
nach § 1 dieser Regelung auch durch Ein-
zelnachweise belegen, welche in ihrer
Summe, ihrer Struktur, ihrer Bewertung
und den Bewertungsvoraussetzungen
den Bewertungsmaßstäben entsprechen,
welche von der Bundesärztekammer
oder von der Bundespsychotherapeuten-
kammer in ihren Musterregelungen für
ein auf einer fünfjährigen Fortbildung be-
ruhendes Fortbildungszertifikat ausge-
wiesen worden sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Ver-
tragsarzt oder Vertragspsychotherapeut
ein Fortbildungszertifikat nicht vorlegen
kann, weil die für ihn zuständige Kammer
die Erteilung wegen Fehlens der Voraus-
setzungen abgelehnt hat. Absatz 4 bleibt
unberührt.

(3) Will der Vertragsarzt den Nach-
weis über die notwendige Fortbildung
durch ein Zertifikat oder eine sonstige
Bescheinigung führen, die nicht von ei-
ner Ärztekammer oder Psychotherapeu-
tenkammer ausgestellt ist, jedoch die
Feststellung enthält, dass eine Fortbil-
dung im Umfang des § 1 absolviert wor-
den ist, kann dieser Nachweis nur aner-
kannt werden, wenn die zugrunde liegen-
den Fortbildungsmaßnahmen in ihrer
Summe, ihrer Struktur, ihrer Bewertung
und den Bewertungsvoraussetzungen
den Anforderungen entsprechen, welche
die Bundesärztekammer oder Bundes-
psychotherapeutenkammer in ihren Mu-
sterregelungen an die Vergabe eines
Fortbildungszertifikats über eine Fortbil-
dung für einen dreijährigen oder fünf-
jährigen Zeitraum stellt. Die Prüfung ob-
liegt der Kassenärztlichen Vereinigung.
Sie kann hierzu grundsätzlich eine gut-
achterliche Stellungnahme der Ärzte-
kammer oder Psychotherapeutenkam-
mer einholen.

(4) In begründeten Ausnahmefällen
kann die Kassenärztliche Vereinigung
dem Vertragsarzt oder dem Vertragspsy-
chotherapeuten den Nachweis seiner
Fortbildung im Verfahren nach Absatz 1
gestatten.

III. Folgen unzureichender Fortbildung

§ 4
Honorarkürzung

(1) Vertragsärzte und Vertragspsycho-
therapeuten sind mindestens drei Mona-
te vor Ablauf der für sie geltenden Frist
zum Nachweis der Fortbildung darauf
hinzuweisen, dass die Versäumnis der
Frist mit einer Honorarkürzung gemäß
§ 95d Abs. 3 Satz 4 SGB V verbunden ist.

(2) Das Verfahren und die Einzelhei-
ten der Honorarkürzung insbesondere
bei gemeinschaftlicher Berufsausübung
sowie bei angestellten Ärzten regelt die
Kassenärztliche Vereinigung.

§ 5
Nachholen der Fortbildung

Hat ein Vertragsarzt oder ein Vertrags-
psychotherapeut zum Ende des für ihn
maßgeblichen Fünfjahreszeitraums ein
Fortbildungszertifikat nicht vorgelegt
oder auch nicht auf andere Weise die ge-
botene Fortbildung belegt, ist er von der
Kassenärztlichen Vereinigung darauf hin-
zuweisen, dass die gebotene Fortbildung
binnen eines folgenden Zeitraums von
höchstens zwei Jahren nachzuholen ist.
Zugleich ist er darauf hinzuweisen, dass
bei Versäumen dieser Frist die Einleitung

eines Zulassungsentziehungsverfahrens
vorgesehen ist und die nachgeholte Fort-
bildung auf den folgenden Fünfjahres-
zeitraum nicht angerechnet wird.

§ 6
Ermächtigte und angestellte Ärzte

(1) §§ 2 und 3 sowie § 5 gelten im Rah-
men des § 95d Abs. 5 SGB V entspre-
chend für ermächtigte Ärzte und ermäch-
tigte Psychotherapeuten sowie in Medizi-
nischen Versorgungszentren oder bei ei-
nem Vertragsarzt oder Vertragspsycho-
therapeuten angestellte Ärzte und Psy-
chotherapeuten.

(2) § 4 gilt für ermächtigte Ärzte oder
Psychotherapeuten. Für angestellte Ärz-
te und Psychotherapeuten gilt § 4 im
Übrigen mit der Maßgabe, dass der Hin-
weis unter Bezug auf § 95d Abs. 5 Satz 4
SGB V an das Medizinische Versor-
gungszentrum oder den Vertragsarzt zu
richten ist.

IV. Übergangsregelung und 
In-Kraft-Treten

§ 7
Übergangsregelung

§ 1 und § 2 sind für den ersten Fünfjah-
reszeitraum der Regelung wie folgt anzu-
wenden:

War eine Fortbildung bereits vor dem
1. Juli 2004, jedoch nicht früher als vor
dem 1. Januar 2002 begonnen worden und
sind Fortbildungsmaßnahmen in diesem
Zeitraum für die Erteilung eines Fortbil-
dungszertifikats anrechnungsfähig, so
können sie in den Gesamtzeitraum bis 30.
Juni 2009 ohne Erweiterung des Umfangs
der notwendigen Fortbildung einbezogen
werden. § 1 Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 8
In-Kraft-Treten

Die Regelung tritt am 1. Juli 2004 in
Kraft.

Die Regelung wird hiermit ausgefertigt
und im Deutschen Ärzteblatt veröffent-
licht.

Berlin, 9. Dezember 2004

Für den Vorstand:

Dr. med. M. Richter-Reichhelm
Erster Vorsitzender
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